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Gebührenübersicht Tagesinternat  
Schuljahr 2022-23 

Die Schule Birklehof nimmt Schülerinnen und Schüler in das Tagesinternat in die Jahrgangsstufe 5 auf 
und, sofern Plätze frei sind, auch in die Jahrgangsstufen 8 (Einstieg Profilstufe) und 11 (Einstieg Kursstufe) 
in den Kategorien 3 bis 5. 
 
Kategorie Schulgeld / 

Regelleistung 
/im Monat 

Sonder-/ 
Profilleistung 

/im Monat 

Essensgeld für 
 max. 5x/Tag 

Mo-So/im Monat 

Freiwillige 
Spende 

/im Monat 

Gesamt 
 

/im Monat 

 1 a) € 50,00 € 150,00 € 105,00 - € 305,00 

 1 b) € 85,00 € 255,00 € 105,00 - € 445,00 

 2) € 115,00 € 345,00 € 105,00 - € 565,00 

 3) € 175,00 € 530,00 € 105,00 - € 810,00 

 4) € 175,00 € 530,00 € 105,00 € 255,00 € 1.065,00 

 5) € 175,00 € 530,00 € 105,00 € 530,00 € 1.340,00 
 
 
Hinzu kommt in den Jahrgängen 5-7 eine Pauschale von € 10 je Monat für Fahrtkosten und 
Eintrittsgelder für Studientage.  
 
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig € 1.000, die zu hinterlegende Kaution drei 
Monatsgesamtbeiträge, jedoch max. € 2.000. Die Nebenkosten können der Gebührenübersicht für 
das Internat entnommen werden. 
 
In einer Selbstverpflichtung hat die Schule Birklehof festgelegt, dass je Jahrgang mindestens 30% der 
Schülerinnen und Schüler in den Kategorien 1a) und 1b) aufgenommen werden.  
 
Sind gleichzeitig mehrere Geschwister am Birklehof, so reduzieren sich in diesem Zeitraum Schulgeld 
/ Sonder-/Profilleistungen für das 2. Kind um 50% und für jedes weitere Kind um 75% der genannten 
Beträge. 
 
Alternative Abrechnung gemäß staatlicher Vorgabe: „5% vom Haushaltsnettoeinkommen“ 
Der Gesetzgeber verpflichtet Privatschulen, Eltern die Option anzubieten, anstelle eines festen 
Gesamtbetrages „5% des Haushaltsnettoeinkommen“ als Schulgeld für die Regelleistung zu entrichten 
und einzelne, frei zu wählende Sonder- und Profilleistungen (z.B. Silentium, Schulversammlung, 
Zusatzstunde Englisch, Arbeitsgemeinschaften/Dienste, Förder-/Spielstunde, Essen) separat zu 
bezahlen. 


